
GERICHT FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST 

Klage, eingereicht am 22. Mai 2012 — ZZ/Kommission 

(Rechtssache F-56/12) 

(2012/C 243/58) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Kläger: ZZ (Prozessbevollmächtigte: EurAA Anwälte für Arbeit
nehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rechtsanwälte) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Gegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Antrag auf Aufhebung der Entscheidung der Kommission, für 
den Kläger nach der Beendigung seines Vertrages für die Zeit 
seiner Arbeitslosigkeit keine Rentenversicherungsbeiträge an die 
Deutsche Rentenversicherung oder an die Rentenversicherung 
der Europäischen Union abzuführen, und Antrag, den Kläger 
in die Ruhegehaltsregelung der Europäischen Union aufzuneh
men oder seine Pensionsrechte an die Deutsche Rentenversiche
rung zu übertragen. 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Entscheidung der zum Abschluss von Dienstverträgen 
ermächtigten Behörde der Generaldirektion der Europäi
schen Kommission vom 24.02.2012 Nr. R/813/11 aufzuhe
ben, 

— die Beklagte zu verurteilen, den Kläger für die Zeit vom 
01.04.2008 bis 31.08.2009 in die Ruhegehaltsregelung für 
die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen 
Gemeinschaft aufzunehmen und die entsprechenden Bei
träge abzuführen, 

— hilfsweise, die Beklagte zu verurteilen, bei der Deutschen 
Rentenversicherung für den Kläger für die Zeit vom 
01.04.2008 bis 31.08.2009 einen Antrag auf Nachversiche
rung zu stellen und Rentenbeiträge für den Kläger in gesetz
licher Höhe für die deutsche Rentenversicherung nachzuent
richten; 

— hilfsweise, festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, 
dem Kläger mit Beginn des Rentenbezugs des Klägers Scha
densersatz für den Betrag zu leisten, um den die Rente des 
Klägers im Verhältnis zu der Rente gemindert ist, die er 
beziehen würde, wenn für die Zeit vom 01.04.2008 bis 
31.08.2009 Rentenversicherungsbeiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung in gesetzlich vorgeschriebener Höhe ab
geführt worden wären. 

Klage, eingereicht am 8. Juni 2012 — ZZ/Kommission 

(Rechtssache F-60/12) 

(2012/C 243/59) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: ZZ (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt E. Guerrieri 
Piaceri) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der Entscheidung, an die Klägerin im Beförderungs
verfahren 2011 nicht sechs Beförderungspunkte zu vergeben, 
Überprüfung der Beurteilung und Vergabe der für die Beför
derung nach Grad AST 2 erforderlichen Punkte 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Beurteilung für die Klägerin für den Zeitraum 1. Januar 
2010 bis 31. Dezember 2010 und die Entscheidung, an die 
Klägerin zwei Beförderungspunkte für diesen Zeitraum zu 
vergeben, aufzuheben; 

— als Folge der Aufhebung die Beklagte zu verurteilen, eine 
nochmalige Prüfung der Beurteilung der Klägerin vorzuneh
men und an sie die Punkte zu vergeben, die erforderlich 
sind, damit sie rückwirkend mit Wirkung ab 1. Januar 
2011 nach AST 2 befördert wird; 

— die Beklagte zur Zahlung eines nach billigem Ermessen auf 
20 000 Euro bezifferten Betrags (einschließlich Verfahrens
kosten) zu verurteilen. 

Klage, eingereicht am 25. Juni 2012 — ZZ/Kommission 

(Rechtssache F-65/12) 

(2012/C 243/60) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Kläger: ZZ (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte D. Abreu Cal
das, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal und S. Orlandi) 

Beklagte: Europäische Kommission

DE C 243/34 Amtsblatt der Europäischen Union 11.8.2012


	Klage, eingereicht am 22. Mai 2012 — ZZ/Kommission  (Rechtssache F-56/12)
	Klage, eingereicht am 8. Juni 2012 — ZZ/Kommission  (Rechtssache F-60/12)
	Klage, eingereicht am 25. Juni 2012 — ZZ/Kommission  (Rechtssache F-65/12)

